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Kleine Anfrage 58 
 
der Abgeordneten Andreas Keith und Zacharias Schalley   AfD 
 
 
 
Streuobstwiesen – Wie ist der aktuelle Sachstand? Was hat die landesweite 
Streuobstwiesenerfassung gebracht? 
 
 
Unsere Streuobstwiesen und -weiden bieten vielen wild lebenden Tier- und Pflanzenarten in 
unserem Land eine einzigartige Heimat. Sie sind ein wertvoller Hort für die biologische Vielfalt 
in unserem Land und bewahren viele Obstsorten vor dem völligen Verschwinden. 
Streuobstwiesen gehören zu den Landesflächen mit einem besonders hohen Naturwert. 
 
Alte Obstsorten sind das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses, über Generationen 
und Jahrhunderte gezüchtet, an ihre Herkunftsregion angepasst und prägend für ihr 
Verbreitungsgebiet. Sie sind damit ein schützenswertes und identitätsstiftendes Kulturgut, 
ähnlich wie Baudenkmäler und Kunstwerke. 
 
Die Streuobstbestände sind nach § 30 des BNatSchG sowie nach § 42 LNatSchG gesetzlich 
geschützt. Über den Stand der Streuobstwiesen wurde der Landtag zuletzt am 2. März 2018 
mit einem Sachstandsbericht (Vorlage 17/594) unterrichtet. So habe das Land im Rahmen 
einer dreijährigen Projektförderung das „Netzwerk Streuobstwiesen.NRW“ bis 2020 gefördert. 
Eine landesweite Streuobstwiesenerfassung sollte laut dieser Vorlage bis Ende 2018 
abgeschlossen werden.  
 
Laut der Antwort auf die Kleine Anfrage am 12. Juli 2019 (Drucksache 17/7057) wurde 
mitgeteilt, dass eine Kartierung auch nicht mehr im Jahr 2019 abgeschlossen werden könnte. 
Die vollständige Kartierung ist jedoch wichtig, denn mit ihr soll ein Schwellenwert definiert 
werden, danach eine konkretisierende Rechtsverordnung in Kraft treten, sollte ein 
landesweiter Rückgang der Streuobstwiesen von mehr als 5 Prozent verzeichnet werden. 
 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir: 
 
1. Was ist das bisherige Ergebnis der Projektförderung „Netzwerk Streuobstwiesen.NRW“?  
 
2. Was ist das bisherige Ergebnis der landesweiten Streuobstwiesenkartierung? 
 
3. Welchen prozentualen Anteil an den Streuobstwiesen haben die Biologischen 

Stationen? 
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4. Welche Landesprogramme mit finanzieller Beteiligung des Landes laufen aktuell für den 
Schutz der Streuobstwiesen? (bitte Haushaltsposten mitangeben) 

 
5. Wie hoch ist die projektbezogene Förderung der Biologischen Stationen? 
 
 
 
Andreas Keith 
Zacharias Schalley 


